
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes  
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB  

Passiver Schallschutz für schutzbedürftige Räume  

Bei der Errichtung und der Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen 

Aufenthaltsräumen innerhalb der in der nachfolgenden Abbildung gekennzeichneten 

Fläche sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1 und Teil 2 vom 

Juli 2016 auszubilden. Die erforderlichen Schalldämmmaßnahmen sind in 

Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgröße im 

Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 nachzuweisen. 

 

 
 



 
 

 

 

Abbildung: Maßgeblicher Außenlärmpegel und Lärmpegelbereich nach DIN 4109 

 

 
Tabelle: Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel  

 

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen 

werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im 

Einzelfall geringere Lärmpegelbereiche an den Fassaden vorliegen. Die 

Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend 

den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden. 

 
 


